
  

Fahrzeugtechnische Anweisung 
Infrastrukturbetreiber 

 

FTA 09a/2010 
gültig ab: 

23.06.2010 

 

 Erstellt Geprüft Freigegeben 
Datum: 23.06.2010 23.06.2010 23.06.2010 
Name: SAB FZ Ing. Hofer SAB Zankl BL Ing. Kleinschuster 

Seite 1 von 3 Seiten 

 
 

01 Titel: 
 

Züge mit Autotransportwagen 
(ständig gekuppelte Wageneinheiten)  

der Type 23 87 437x xxx-x 
 
 

02 Zweck: 
 
Diese FTA beinhaltet die Vorgabe der ÖBB Infrastruktur bezüglich den Einsatz von  
bestimmten Güterwagen am Netz der ÖBB und dient der Aufrechterhaltung des sicheren und 
ordnungsgemäßen Eisenbahnbetriebes. 
 
 

03 Gültigkeit: 
 
Diese Anweisung gilt – ab sofort – am ganzen Netz der ÖBB Infrastruktur bis auf Widerruf. 
 
 

04 Inhalt: 
 
Beim Einsatz von Autotransportwagen (ständig gekuppelte Wageneinheiten) der  
Type 23 87 437x xxx-x und ständig gekuppelten Wageneinheiten, die eine ähnliche 
Ausführung der Verbindung und Aufhängung der Bremskupplung zwischen den beiden 
Teilen der ständig gekuppelten Wageneinheiten haben (Bild), am Netz der ÖBB, ist 
sicherzustellen, dass: 

 
- eine ordnungsgemäße und sichere   
  Aufhängung und Befestigung der    
  Bremskupplung (Bild) gegeben ist 
 
   
- die Einhaltung des Mindestabstandes 
  von 140 mm  (95 mm *) über SOK für  
  die Teile der Schraubenkupplungen und  
  Teile der Bremskupplungen in jedem  
  Belade- und  Betriebszustand gegeben  
  sind. 
 
 *) 95 mm gilt für Wagen, welche     
     Gleisbremsen und sonstige Rangier-  
     und Bremseinrichtungen in  
     Arbeitsstellung nicht befahren dürfen. 
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Sollten EVU andere Wagentypen mit einer gleichen oder ähnlichen Ausführung der 
Verbindung und Aufhängung der Bremskupplung zwischen den beiden ständig gekuppelten 
Wageneinheiten feststellen, so ist unverzüglich eine Information (Type, Wagennummer, 
wenn möglich Foto) zu senden an: 
 
ÖBB Infrastruktur AG 
Fahrzeugtechnik / Zulassung 
Nordbahnstraße 50 
1020 Wien 
e-mail: manfred.hofer4@oebb.at 
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5 Verteiler: 
 
 
 
A) Empfänger Infrastruktur AG 
 

Netzzugang 
Netzbetrieb, alle Netzbetriebregionen 
Verschub, alle Verschubregionen 
Technische Betriebsführung 
Betriebsleitung 
Standards, Arbeitssicherheit, Brandschutz 
 
Strecken- und Bahnhofsmanagement 
 
Anlagen Services 
Personal + SSC 
Rail Equipment GmbH 
 
Engineering Services 
 

 
 
B) Externe Empfänger 
 
 alle zugelassenen EVU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


